	NVL    NEUER   VERBAND   DER 


LOHNSTEUERHILFEVEREINE E.V.
	Oranienburger Chaussee 51
13465 Berlin

Tel: 030/ 401 29 25

Fax: 030/ 401 36 75

info@nvl.de
www.nvl.de

	
	



Fiskus muss sich an den Umzugskosten beteiligen

Laut einer Mitteilung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) hat der Bundesfinanzhof (BFH) zur steuerlichen Absetzbarkeit von Umzugskosten in einem aktuellen Urteil zugunsten der Steuerpflichtigen Recht gesprochen. 

Umzugskosten können als Werbungskosten bei der Einkommensteuer geltend gemacht werden, wenn diese beruflich veranlasst sind. Dies ist u.a. bei einer Fahrtzeitverkürzung für den Weg zur Arbeitsstätte um täglich mindestens eine Stunde gegeben.

Im vorliegenden Fall reduzierte sich zwar die Fahrtzeit der Ehefrau um eine Stunde, dafür musste jedoch der Ehemann fast 30 Kilometer weiter fahren als bisher. 

Laut Urteil des BFH (Az: IX R 79/01 vom 21.02.2006) ist die Fahrtzeitverlängerung beim Ehemann mit der Fahrtzeitverkürzung der Ehefrau nicht zu saldieren. Fazit: Die Umzugskosten sind als Werbungskosten steuerlich anzuerkennen.

Der Verband weist außerdem darauf hin, dass auch privat veranlasste Umzugskosten im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistungen steuerlich geltend gemacht werden können. Dies gilt entsprechend einer Einigung der Referatsleiter des Bundes und der Länder auch rückwirkend in allen noch offenen Fällen (Verfügung der OFD Koblenz vom 8.05.2006).

	Weitere Informationen erhalten Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitlose im Rahmen einer Mitgliedschaft in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt werden oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden. 
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